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Einige verfassungsrechtliche Fragen
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Présentateur
Commentaires de présentation
Meine Damen und Herren,
Zuerst möchte ich jedoch mich entschuldigen. Mein Deutsch ist ziemlich schlecht, ich hoffe aber, dass Sie mich verstehen werden. Jedenfalls habe ich die Folien auf Deutsch verfasst.
Wie schon gesagt, man hat mich beaufragt, Ihnen das Projekt «Police de l’Arc Jurassien» vorzustellen. Kurz erklärt, das Projekt „Police de l‘arc jurassien“ würde daraus bestehen, die Kantonpolizeikörper des Kantons Jura und des Kantons Neuenburg zu fusionnieren.
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Die Kantone Neuenburg und Jura smd

G-
]U B AG ZH
"r-" lr\, 5G xh}.

M j}“ﬁ? . ow' :jm
- Flachenmassig klein ﬁé} &?H*’*’/T . ’Ll
- Bevolkerungsmassig klein A s

- Durch knappe Finanzielle Mitteln begrenzt

Aber mit grol3en Herausforderungen im Bereich der
Kriminalitatsbekampfung sowie der Aufrechterhaltung
der offentlichen Sicherheit und Ordnung konfrontiert !
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Die zwei Kantone haben viel gemeinsames: Ihre Fläche sind klein, die haben nicht viel eEinwohner, sind eher ländlich und verfügen über relativ wenige Finanzmitteln, obwohl man die Steuer im Vergleich mit den anderen Kantonen ziemlich hoch sind.
Wie die ganze Schweiz sehen sie sich aber auch mit einer Erhöhung der Kriminalität konfrontiert, zum Beispiel Diebe aus der nähen Franrkreich. Und die BeVölkerung fordert auch mehr Sicherheit und bessere Leistung und Effizienz von der Polizei.
Was die zwei Kantone nicht gemeinsam haben, ist ihre kantonsgrenzen. Wenn ich zurück auf die erste Folie komme, sieht man genauer, dass die zwei kantone fast keine gemeinsame grenzen haben. Vielleicht nur ein paar hundert Meter.
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- Kanton Jura verfugt Uber nur 121 Polizisten (VZA),
das heisst etwa 1 Polizist pro 580 Einwohner.

- Kanton Neuenburg verfugt Gber nur 381 Polizisten
(VZA), das heisst etwa 1 Polizist pro 450
Einwohner.

- Die zwel Kantone brauchen mehr Polizisten, um
bessere Sicherheitsleitungen zu erbringen, ohne
die Staatsausgaben zu erhGhen.
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Fazit: die neuenburger Kantonspolizei und die jurassische Kantonspolizei sind zu klein um die neuen Herausforderung im Bereich der Sicherheit anzunehmen. Die zwei Kantone können sich aber keine neuen Polizisten leisten.

Es ist zudem sowieso schwierig neue Polizisten zu finden. Das Angebot ist relativ klein und alle Westschweizer Kantone brauchen mehr Polizisten. Man schätzt, dass in der Schweiz mehrere tausend Polizisten fehlen und die Kantone befinden sich im Wettbewerb, um sie anzustellen.

Statt neue Polizisten anzustellen müssen also die beiden Kantone mindestens die Effizienz ihrer Polizei verbessern.


. PROBLEMSTELLUNG apemsios

Das Projekt «Police de 'Arc jurassien» wurde im
Jahre 2011 lanciert. Zielen waren :

- Nutzung von Synergien (5% der Mitarbeiter an die Front
verlagern zu kbnnen)

- Qualitat der Spezial- und Supportdienste zu verbessern

- die Verfassungsmassigkeit eines allfalligen
Zusammenschlusses der beiden kantonalen Polizeil zu
prifen;

- und ein madgliches «Governance-Modell» zu entwickeln.
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lI. POLITISCH HEIKEL, JURISTISCH NICHT UNBEKANNT

NEUCHATEL

Es gibt schon:

- Viele interkantonale und regionale Institutionen und
Organisationen in anderen Bereichen (Hochschule,
Datenschutzbeauftragte, usw.)

Und die Schaffung von interkantonalen
Polizeieinheiten wurde schon vorgeschlagen:

- Im Rahmen des Konkordates uber die «Interkantonalen
Mobilen Polizei» (1969)

- Im Rahmen des Vorentwurfes des neuen «Polizeikonkordat
Zentralschweiz» (2006)
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Die Fusion – oder eher die partielle Fusion – von Polizeikörper ist auch keine ganz neue Idee:

Vor fast vierzig Jahren wurde die Schaffung einer sogenannten  „Interkantonalen Mobile Polizei“ vorgeschlagen worden. Das Ziel war besonders die Gewährleistung eines genügenden polizeilichen Schutzes in Krisensituationen und für internationale Konferenzen sowie für die Sicherheit der ausländischen Vertretungen in der Schweiz. Das Recht zum Aufgebot der IMP hätte in jedem Fall beim Bundesrat liegen sollen. Der negative Ausgang einer kantonalen Volksabstimmung in Genf und eine negative Haltung des Zürcher Regierungsrats brachten leider das Projekt zu Fall.
Vor acht Jahren, im Rahmen des Vorentwurfes des neuen «Polizeikonkordat Zentralschweiz» wurde die Schaffung von interkantonalen Polizeieinheiten vorgeschlagen. Der Vorentwurf würde aber nur eine Rahmenvertrag darstellen. Nach dem Vorentwurf hätten die Zentralschweizer Kantonsregierungen noch vereinbaren müssen, ob und welche Polizeieinheiten Sie zusammenschliessen wollen. Denkbar war, dass die Seepolizei der Zentralschweiz verselbständigt wird. Die Zusammenarbeitsform „Interkantonale Polizeieinheit“ fand leider keine Zustimmung in der Vernehmlassung und wurde demzufolge aufgegeben.

Auf diese zwei gescheiterten Projekte werde ich noch zurückkommen.


lI. POLITISCH HEIKEL, JURISTISCH NICHT UNBEKANNT

NEUCHATEL

Eigentlich fast nur zwei Hauptfragen:

- Wadrde eine Fusion eine verbotene «Selbstpreisgabe» der
kantonalen Eigenstandigkeit (Art. 47 BV) oder schleichende

Fusion der beiden betroffenen Kantone (Art. 1 und 3 BV)
darstellen?

- Wairde eine interkantonale «Fusion-Vereinbarung» die
Kantonsverfassungen verletzen (z. B. Art. 54 KV/JU: «Der
Staat und die Gemeinden sorgen flr die offentliche
Ordnung, fur Sicherheit und Ruhe»?
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lll. VERFASSUNGSMASSIGKEIT
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— Alte Lehre, z.B. Prof. Ulrich Hafelin (1967):

«Die Uberlassung eines gesamten Verwaltungszweiges an eine mit umfassenden
Entscheidungsbefugnissen ausgestattete interkantonale Behdrde wirde dem
zwingenden Charakter widersprechen, mit dem die Bundesverfassung den
Kantonen die Verantwortung fir den kantonalen Kompetenzbereich Ubertragen
hat. Die Errichtung einer gemeinsamen Polizei- oder Gerichtsorganisation durch
mehrere Kantone ware geradezu ein Schritt zu einem Staatenbund innerhalb des
Bundesstaates.»
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Commentaires de présentation
Vor fünfzig Jahren war die juristische Lehre der Meinung, dass die Abschaffung einer Kantonspolizei und die Schaffung einer interkantonale Polizei die Bundesverfassung verletzen würde. Es würde eine Selbstpreisgabe der Kantone darstellen. Ich zitiere den eminenten Prof. Ulrich Häfelin auf dieser Folie. Man muss ja gestehen, dass die Polizeiorganisation wie die Gerichstorganisation wichtige Symbolen der kantonalen Souveränitat sind. Sogar die Schaffung einer interkantonalen mobilen Polizei hat in den sechsiger Jahren verfassungsrechtlichen Bedenken geweckt.
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lll. VERFASSUNGSMASSIGKEIT uvEseTE o

— Die Verfassung wurde aber inzwischen mehrmals
revidiert:

— 1999, Art. 48 Abs. 1: «Die Kantone kdnnen miteinander Vertrage
schliessen sowie gemeinsame Organisationen und Einrichtungen
schaffen. Sie konnen namentlich Aufgaben von regionalem
Interesse gemeinsam wahrnehmen.”

— 2000, Art. 191b: ,Sie kdnnen gemeinsame richterliche Behorden
einsetzen.”
— 2004, NFA: ,Die Kantone kdnnen interkantonale Organe durch

interkantonalen Vertrag zum Erlass rechtsetzender Bestimmungen
ermachtigen, die einen interkantonalen Vertrag umsetzen, (...)"
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— Neue Lehre, z.B. Ursula Abderhalden (1999):

»Nur Verwaltungszusammenarbeitsformen, die das Gleichgewicht innerhalb des

Bundesstaates massiv storen, sind nach dieser Bestimmung als unzulassig
anzusehen.”

Begriindung: Ein Verlust von «rechtlicher Souveranitat» kann
mit einem Gewinn an faktische Eigenstandigkeit (namentlich
durch Partizipationsrecht) ausgeglichen werden. Die Form der
Zusammenarbeit ist entscheidend, nicht der betroffene
Bereich.
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— Bundesgericht (BGE 96 1 210, E. 4) :

.Freilich wird den IMP-Beamten [interkantonale Mobile Polizei] im Einsatz
die gleiche Befugnis eingeraumt wie den kantonalen Polizeiorganen, doch
unterstehen sie der Regierung des Kantons, der sie angefordert hat. Die
Amtsgewalt der IMP-Beamten, falls sie einmal vom Kanton Thurgau
angefordert wirden, kdonnte sich deshalb nur im Rahmen der Weisungen
entfalten, welche die thurgauische Regierung erteilt, und zweitens kommt es
(abgesehen vom Fall eines Aufgebotes nach Art. 102 ziff. 10 BV, der hier
nicht interessiert) gar nicht zu einem Einsatz des IMP-Korps, wenn es nicht
durch die kantonale Regierung angefordert wird. Die Polizeihoheit des
Kantons wird deshalb in dieser Hinsicht durch die IMP-Ubereinkunft nicht
angetastet.”
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— Verletzung der Kantonsverfassung?

— Diese Frage ist noch offen.

— M. E: Die Fusion-Vereinbarung wurde eher eine
Verfassungserganzung als eine Verfassungs-
verletzung darstellen.
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Schlussendlich haben wir uns noch gefragt, ob die Schaffung einer interkantonalen Polizei die Kantonsverfassung des Kantons Jura nicht verletzen würde. Prof. Mahon und ich sind der Ansicht, dass ein allfällige interkantonale Vereinbarung über eine interkantonale Polizei eher eine Verfassungsergänzung als eine Verfassungsverletzung darstellen würde. Wenn die Verfassung sagt «Der Kanton sorgt für die öffentliche Ordnung und die Sicherheit», legt sie nur ein Ziel fest. Der Kanton bleibt frei zu bestimmen, wie er dieses Ziel erreichen möchte.

Man kann auch die Verfassung des Kantons Jura mit der Verfassung des Kantons Basel-Statd vergleichen. Der art. 21 der Verfassung von Basel sieht vor, dass der Kanton eine Universität betreiben muss. Im Jahre 2006 ist trotzdem die Uni-Basel eine interkantonale Anstalt geworden. Niemand hat damals gesagt, das Projekt ist verfassungswidrig.

Die Frage könnte schlussendlich offen bleiben, weil die Kantonsregierungen die jeweiligen Kantonsverfassungen sowieso revidieren wollten, damit das Volk obligatorisch über das Projekt abstimmt.


V. FORM DER FUSION e réoe

EEEEEEEEE

Einige wichtige Richtprinzipien:

— Schonung der Eigenstandigkeit der beiden
Kantone

— Prinzip der absoluten Gleichheit der Kantone

— M0aglichst grosse Beibehaltung der Zustandigkeiten
der kantonalen Organe

— Verbesserung der demokratischen Kontrolle
— Wirksame operative Fuhrung der neue Polizel.
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Présentateur
Commentaires de présentation
Damit das Projekt politisch zumutbar aussieht und nicht eine verbotene kantonale Selbstrpreigabe darstellt, sind unserer Ansicht fünf Richtsprinzipien zu beachten:

Man muss die Eigenständigkeit der Kantone schonen
Die beiden Kanton absolut gleichbehandlen
Soweit vie möcglih die aktuelle zuständigkeit der kantonalen Organe – vor allem die jenigen der Kantonsparlamente – beibehalten
Die demokratische Kontrolle der Anstalt versichern
Trotzdem der Anstlalt eine gewisse Flexibilität zuzugeben.


V. FORM DER FUSION

NEUCHATEL

— Bisher die beste Losung: Eine interkantonale
Anstalt des oOffentlichen Rechtes

— Die gewohnliche Form der interkantonalen
Zusammenarbeit

— Problem: «schlechter Ruf» (demokratisches
Defizit)

— Doppelsitz (in Delsberg und in Neuenburg)
moglich?
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Présentateur
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Die Fusion sollte die Form einer selbständigen interkantonalen Anstalt des öffentlichen Rechts annehmen. Die Anstalt ist von den Kantonen rechtlich verselbständigt Sie erfüllt aber für diese eine Aufgabe und ist deshalb von
den Kantonen gesteuert werden. Für uns ist die Schaffung einer interkantonalen Anstalt die einzige Zusammenarbeitsform, wenn man eine Fusion von zwei Kantonpolizei erzielen will.

Die Zusammenarbeitsform „interkantonale Anstalt“ ist auch bekannt und gewöhnlich. Zum Beispiel die interkantonale pädagogische Hochschule (BEJUNE für die Kantone Bern, Jura und Neuenburg) ist eine interkantonale Anstalt. Die Fachhochschule (HE-ARC für die gleichen Kantone) ist auch eine interkantonale Anstalt. Im Vorentwurf des Polizeikonkordates Zentralschweiz war es auch vorgesehen, dass die interkantonalen Polizeieinheiten die Form einer selbständigen interkantonalen annimmt.

Die Zusammenarbeitsform stellt leider mindestens zwei politische Probleme. Erstens, wie kann man das vermeintliche demokratische Defizit der selbständigen Anstalt überwinden? Der Kanton Neuenburg hat nämlich einige schlechten Erfahrungen gehabt. Wir werden darauf später zurückkommen. Wo legt man der Sitz der neuen Anstalt? Es wäre a priori möglich (juristisch gesehen), einen Doppelsitz in Delsberg und in Neuenburg vorzusehen. Zum Beispiel hat die Schweizerische Nationalbank auch einen Doppelsitz (Bern und Zürich. Nestlé und UBS auch.
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Pollce de I'Are jurassien

Vier neue Organe:

] o Interkantonale Polizeidirektion
— EIn einziger
. . Fisaommersets - e fiir die Polizel n Direktoren der beiden
Polizeikommandant ottt

— Eine zweikopfige Direktion

i L e R S
— Eine interparlamentarische | \/
Geschaftsprifung

— Vielleicht: Eine interkantonale | TE—

Rekurskommission
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Nach einem ersten Konzept würde die Police de l‘Arc Jurassien über ein oberstes strategisches ein oberstes operatives Organ (die interkantonale Polizeidirektion, welche von den beiden für die Polizei zuständigen Direktoren der Kanton Jura und Neuenburg zusammengesetzt würde), einen Leiter (der Polizeikommandant), der die Interkantonale Polizeieinheit führt,
sowie eine Interparlamentarische Kommission, welche die Oberaufsicht inne hat. Die Schaffung einer interparlamentarischen Kommission wäre eigentlich obligatorisch. Eine interkantonale Rahmenvereinbarung verpflichtet die Westschweizer Kantone, eine gemeinsame interparlamentarische Organe einzusetzen, sobald sie mit einem Vertrag eine interkantonale Institution schaffen.
Es wäre auch denkbar, ein interkantonales Gericht zu schaffen. Dieser wäre als Rekurskommission nur für die arbeitsrechtlichen Angelegenheiten zuständig.
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— Was nicht neu ware:

— Das Budget und die Auftrage der Polizel sollten immer
noch von den jeweiligen Kantonen bestimmt und
genehmigt werden.

— Die interkantonale Kriminalpolizei wirde immer noch der
Aufsicht und den Weisungen der jewelligen
Staatsanwaltschaften unterstehen.

— Es gabe keine allgemeine Harmonisierung der
Kriminalpolitik, des Polizeirechtes und der Rechtspflege.

Eloi Jeannerat
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Jede Kantonsregierung müsste einen Rahmenbeschluss für eine mehrjährige Leistungsperiode und die Kantonsparlamente könnten diesen Rahmenbeschluss durch die Budgetgenehmigung beinflussen. Der Polizeikommandant und die interkantonale Polizeidirektion würden nur den Rahmenbeschluss entwerfen. Der Rahmenbeschluss würde eine langfristige Strategie der Interkantonalen Polizeieinheit sowie für
die Leistungsperiode den Leistungsauftrag mit einem Globalkredit enthalten. Jeder Kanton könnte noch spezielle Leitungsverträge mit der interkantonalen Polizei schliessen. Zum Beispiel für Radar auf Strassen.
Jede Kanton würde noch über seine eigene Staatanwaltschaft verfügen. Diese könnten der interkantonalen immer noch Weisungen geben und sie überwachen. Man müsste gegen alle Polizeiverfügungen immer noch vor die Kantonsgerichte rekurrieren. Das Territorialitätsprinzip blieb entscheidend.
Zusammengefasst es gäbe keiner allgemeine (gezwungene) Harmonisierung der Kriminalpolitik, des Polizeirechtes und der Rechtspflege.
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DANKE FUR IHRE AUFMERKSAMKEIT ! e,

— Das «Rapport d'information du Conseil d'Etat au Grand Conseil relatif au rapport sur
I'opportunité et la faisabilité d’'une police de I'arc jurassien, du 25 mars 2013, 13.024», ist

noch abrufbar unter:
http://www.ne.ch/neat/site/jsp/rubrique/rubrique.isp?StyleType=bleu&Docld=35732 .

Eloi Jeannerat, avocat
Assistant-doctorant

Chaire de droit constitutionnel
A.- L. Breguet 1

CH-2000 Neuchatel
eloi.jeannerat@unine.ch
www.unine.ch
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Mein Vortrag ist selbstverständlich nur eine sehr kurze Zusammenfassung des Projektes «Police de l’arc jurassien». Sie können noch den ganzen Bericht «Police de l’arc Jurassien» auf der Webseite des Kantons Neuenburg unterladen. Ich vermute auch, dass TeamConsult diesen Bericht auch zur Verfügung stellt. Ich stehe selber auch zur Verfügung. 

http://www.ne.ch/neat/site/jsp/rubrique/rubrique.jsp?StyleType=bleu&DocId=35732
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